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Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Martin Böhm (AfD) vom 
04.11.2022 betreffend „Öffentliche Tankstellen, Eigenverbrauchstank-
stellen und Behördentankstellen in Bayern“ 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich im Einvernehmen mit dem Staatsmi-

nisterium des Innern, für Sport und Integration, dem Staatsministerium für 

Wohnen, Bau und Verkehr, dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten sowie dem Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-

cherschutz wie folgt: 

1.a) Wie viele öffentliche private Tankstellen gab es zum letzten verfügbaren 
Stichtag in Bayern (bitte nach Regierungsbezirken aufschlüsseln)?  

Anzahl der öffentlichen Tankstellen in den Regierungsbezirken Bayerns zum 

30. November 2022: 

 

 

 



 - 2 - 

 

  
  

     

 

 

    

    

   

      
 

Regierungsbezirk Anzahl 

Oberbayern 840 

Niederbayern 333 

Oberpfalz 266 

Oberfranken 290 

Mittelfranken 383 

Unterfranken 347 

Schwaben 422 

Bayern gesamt 2.881 

 

1.b) Wie viele nicht-öffentliche Eigenverbrauchstankstellen für landwirt-
schaftliche und sonstige Betriebe gab es zum letzten verfügbaren Stichtag in 
Bayern (bitte nach Regierungsbezirken aufschlüsseln)?  

Hierzu liegen keine Informationen vor. 

1.c) Wie viele nicht-öffentliche Tankstellen für staatliche Behörden auf der 
Ebene des Landes und der Kommunen einschließlich Polizei und Feuerwehr 
gab es zum letzten verfügbaren Stichtag in Bayern (bitte nach Regierungs-
bezirken aufschlüsseln und die Landeshauptstadt separat ausweisen)?  

Anzahl der nicht-öffentlichen Tankstellen staatlicher Behörden zum 30. No-

vember 2022: 

a) Bei der Bayerischen Polizei: 
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Regierungsbezirk Anzahl 

Oberbayern 2 

München 1 

Oberpfalz 1 

Oberfranken 1 

Mittelfranken 4 

Unterfranken 1 

Schwaben 1 

Bayern gesamt 11 

 

b) Bei der Feuerwehr: 

Regierungsbezirk Anzahl 

Oberbayern 1 

Oberpfalz 1 

Bayern gesamt 2 
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c) Bei Straßenmeistereien (staatlicher Straßenbetriebsdienst): 

Regierungsbezirk Anzahl 

Oberbayern 12 

München 0 

Niederbayern 9 

Oberpfalz 9 

Oberfranken 2 

Mittelfranken 1 

Unterfranken 3 

Schwaben 1 

Bayern gesamt 37 

 

d) Beim Landesamt für Maß und Gewicht: 

Regierungsbezirk Anzahl 

München 1 

Bayern gesamt 1 
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e) Bei den Bayerischen Staatsgütern: 

Regierungsbezirk Anzahl 

Oberbayern 13 

München 0 

Niederbayern 2 

Oberpfalz 2 

Oberfranken 1 

Mittelfranken 0 

Unterfranken 1 

Schwaben 1 

Bayern gesamt 20 

 

2.a) Unter welchen technischen und sonstigen Voraussetzungen können öf-
fentliche Tankstellen in Bayern vollständig oder teilweise als Behördentank-
stellen ausgewiesen werden?  

2.b) Welche Gesetze, Verordnungen etc. regeln Sachverhalte gemäß 2.a)?  

Die Fragen 2a) und 2b) werden gemeinsam beantwortet: 

Die 21. BImSchV – Verordnung zur Begrenzung der Kohlenwasserstoffemis-

sionen bei der Betankung von Kraftfahrzeugen – sieht keine Differenzierung 

zwischen unterschiedlichen Betreibern vor. Dies gilt ebenso für die allgemei-

nen Anforderungen an Tankstellen bzw. über Lagerung, Transport und Um-

schlag von brennbaren Flüssigkeiten. Hierüber informieren u. a. das Umwelt-

bundesamt, das Bayerische Landesamt für Umwelt, die Gewerbeaufsicht     

oder z. B. auch der „Praxis-Leitfaden Tankstellen“ der DEKRA e.V. 

 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/industriebranchen/lagerungtransport-umschlag-von-stoffen/lagerungtransport-umschlag-von-brennbaren#fluchtige-organische-kohlenwasserstoffe
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/industriebranchen/lagerungtransport-umschlag-von-stoffen/lagerungtransport-umschlag-von-brennbaren#fluchtige-organische-kohlenwasserstoffe
https://www.lfu.bayern.de/wasser/umgang_mit_wgs/tankstellen/index.htm
https://www.gewerbeaufsicht.bayern.de/gefahrenschutz/ueberwachungsbeduerftige_anlagen/index.htm
https://www.dekra.de/de/tankstellenpruefungen/
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2.c) Wie viele Tankstellen gemäß 2.a) gab es zum letzten verfügbaren Stich-
tag in Bayern (bitte nach Regierungsbezirken aufschlüsseln)?  

Siehe Antworten zu den Fragen 1a) und 1c) 

3.a) Existieren Vorgaben für eine bestimmte Dichte an Behördentankstellen 
pro Landkreis bzw. kreisfreie Stadt (ggf. bitte aufführen, wie hoch diese 
Dichte ist)?  

Nein 

3.b) Falls 3.a) zutrifft, auf welcher Verordnung beruhen diese Vorgaben?  

Entfällt, siehe Antwort zu 3a). 

3.c) Wie viele private Tankstellen sind in den Jahren 2020, 2021 und 2022 
(letzter verfügbarer Stichtag) in Behördentankstellen umgewandelt bzw. um-
gewidmet worden? 

Hierzu liegen keine Informationen vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. 
 
Roland Weigert 


